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VStG §9 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Zwar hat der VwGH in seinem E 25. Februar 2005, 2004/02/0368, in einem Fall betre;end eine inländische juristische

Person ausgesprochen, dass in der Tatumschreibung die Art der juristischen Person zum Ausdruck kommen muss.

Dies ist im Falle einer ausländischen juristischen Person jedoch nicht zu fordern. Denn im Falle einer ausländischen

juristischen Person ist es der Behörde oft gar nicht - wie bei einer inländischen juristischen Person durch Anfrage im

Firmenbuch - möglich, die diesbezüglichen näheren Daten in Erfahrung zu bringen. Sie ist dazu auf die Mitwirkung der

juristischen Person bzw. des oder der diese juristische Person nach außen Vertretenden angewiesen (Hinweis E 3.

September 1998, 95/06/0243).
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